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4. Wahlen des Vorstandes sind grundsätzlich schriftlich und geheim. Wird für ein Amt 
nur eine Person vorgeschlagen und ist diese bereit das Amt aus zu üben, so wird die 
Wahl durch offene Abstimmung mit Handzeichen vorgenommen, wenn nicht geheime 
Wahl beantragt wird. Abwesende können gewählt werden, sofern sie vorher ihre 
Bereitschaft, das Amt anzunehmen, schriftlich erklärt haben. 
 
5. Die Wahl des Vorsitzenden erfolgt unter dem Vorsitz des Ehrenvorsitzenden oder 
eines anderen Teilnehmers der Mitgliederversammlung. Für die Wahl des Vorsitzenden 
ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, wird diese nicht 
erreicht, erfolgt Stichwahl. Für diese und die übrigen Wahlen gilt einfache 
Stimmmehrheit. 
 
6. Anträge für die Mitgliederversammlung sind spätestens drei Tage vor 
der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vorstandes einzureichen. 
 
7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Es 
soll folgende Feststellungen enthalten: 
 
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters, die Zahl 
der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungs- 
ergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist der 
genaue Wortlaut anzugeben. 
 
8. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder oder die einfache Mehrheit des Vorstandes dies beantragt. Die 
Einladung hat mindestens eine Woche vorher zu erfolgen. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften über die Einberufung der Mitgliederversammlung. 

 
§ 10 Geschäftsjahr 
  
 Das Geschäftsjahr des Vereines ist das Kalenderjahr. 
 
§ 11 Auflösung des Vereins 
 
 Über die Auflösung des Vereins beschließt eine außerordentliche 
 Mitgliederversammlung, zu der alle Mitglieder schriftlich eingeladen werden 
 müssen, mit einer Stimmenmehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder. 
 
 Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 
 
 Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins an die Gemeinde 46514 Schermbeck, die es für steuer-
begünstigte Zwecke der Heimatpflege im Ortsteil Gahlen zu verwenden hat. 
Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile des Vereinsvermögens. 






